
Amtliche Bekanntmachung Nr. 12/2008 
 
 

 
der Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters der Stadt Herzogenrath  

vom 24. Februar 2008 
 
Nachdem der Wahlausschuss das Wahlergebnisse festgestellt hat, wird gemäß §§ 
35 und 46 b des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) in Verbindung mit §§ 63 und 75d 
der Kommunalwahlordnung das Ergebnis der Wahl der Bürgermeisterin/des Bür-
germeisters der Stadt Herzogenrath bekanntgegeben.  
 
 
Zum Bürgermeister wurde gewählt:  
 

Christoph von den Driesch 
Christlich Demokratische Union Deutschlands 

CDU 

Gemäß § 39 KWahlG können gegen die Gültigkeit der Wahl  
 

• jeder Wahlberechtigte des Wahlgebiets,  
 

• die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wähler-
gruppen, die an der Wahl teilgenommen haben, sowie  

 
• die Aufsichtsbehörde 

 
b i n n e n   e i n e s   M o n a t s  nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses, also bis 
zum 26. März 2008 einschließlich, Einspruch erheben, wenn sie eine Entscheidung 
über die Gültigkeit der Wahl gemäß § 40 Abs. 1 Buchstaben a) bis c) KWahlG für 
erforderlich halten. Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter schriftlich einzureichen oder 
mündlich zur Niederschrift zu erklären.  
 
 
 
Herzogenrath, 26. Februar 2008         
Der Wahlleiter  
 
 
 
(Detlef Zähringer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


